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„Gruppenbillard“1 
 
Ziel dieser Vertrauens- und Kooperationsübung ist es, eine oder mehrere „blinde“ Personen 
sicher im Raum zu bewegen. 
Hierzu fassen sich alle Teilnehmer an den Händen und bilden einen möglichst großen Kreis  
Kreis. Dieser Kreis stellt die äußere Begrenzung eines „runden“ Billardtisches dar. Eine 
Person, der die Augen zugebunden sind, stellt sich in die Mitte des „Billardtisches“.  
Durch das Zurufen des Namens durch eine Person (aus dem Kreis) erhält die „blinde“ Person 
nun die Information, in welche Richtung sie sich bewegen soll. Dabei kann der Name ruhig 
häufiger gerufen werden. 
Ziel dieser Übung ist es, dass die Person sicher durch den Raum geleitet wird. Deshalb darf 
sie nicht den Außenkreis berühren. Verletzungen sollen vermieden werden. Dies bedeutet, 
dass eine andere Person aus dem Kreis beginnt, die „blinde“ Person in die eigene Richtung zu 
lenken, bevor sie den Kreisrand berührt hat.  
Das wiederholte Nennen des Namens stellt also die einzige Orientierungshilfe für die 
Versuchsperson dar. 
 
Eine Variante kann darin bestehen, dass eine zweite „blinde“ Person an der Übung teilnimmt. 
Nun geht es nicht nur darum, die einzelnen beiden Personen sicher durch den Raum zu 
bewegen.  Auch Zusammenstöße müssen vermieden werden. Eine spannende, alle im Kreis 
stehenden Personen stark herausfordernde Aufgabe. 
Klappt diese Variante, so kann das Spiel noch um eine dritte Person erweitert werden. Bei 
mehr als drei Personen wird das Spiel aber sehr unübersichtlich. Kollisionen und Unfälle sind 
dann nicht mehr so leicht zu vermeiden. 
 
Beobachten kann man bei dieser Übung auch, ob allen teilnehmenden Jungen alle in gleicher 
Weise vertrauen von der Gruppe entgegengebracht wird. Dies kann feststellen, wenn 
einzelnen Jungen sicherer „geleitet“ werden (z.B. durch häufigere Namensnennung). Ein 
anderes Indiz für ungleiche Vertauensbeweise kann darin bestehen, dass eventuell einzelne 
Jungen doch eher in kleinere „Unfälle“ verwickelt werdn. 
 

                                                 
1 In Anlehnung an: Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau (2003) 
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